
Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache COMP/M.2358 � Flextronics/Ericsson)

(2001/C 159/05)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Am 6. April 2001 hat die Kommission entschieden, keine Einwände gegen den oben genannten angemel-
deten Zusammenschluss zu erheben und ihn insofern als für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu
erklären. Diese Entscheidung stützt sich auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG)
Nr. 4064/89 des Rates. Der vollständige Text der Entscheidung ist nur auf Englisch erhältlich und wird
nach Herausnahme eventuell darin enthaltener Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht. Er ist erhältlich

� auf Papier bei den Verkaufsstellen des Amtes für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften (siehe letzte Umschlagseite);

� in Elektronikformat über die ÐCEN�-Version der CELEX-Datenbank unter der Dokumentennummer
301M2358. CELEX ist das EDV-gestützte Dokumentationssystem für Gemeinschaftsrecht.

Für mehr Informationen über CELEX-Abonnements wenden Sie sich bitte an folgende Stelle:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tel.: (+352) 29 29-4 27 18, Fax: (+352) 29 29-4 27 09.

Bekanntmachung über die Einleitung eines Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren be-
stimmter Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke aus Eisen oder Stahl
mit Ursprung in der Tschechischen Republik, Malaysia, Russland, der Republik Korea und der

Slowakischen Republik

(2001/C 159/06)

Der Kommission liegt ein Antrag gemäß Artikel 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 384/96 des Rates (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2238/2000 des Rates (2) (im Folgenden
ÐGrundverordnung� genannt) vor, dem zufolge die Einfuhren
bestimmter Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohr-
verbindungsstücke aus Eisen oder Stahl mit Ursprung in der
Tschechischen Republik, Malaysia, Russland, der Republik Ko-
rea und der Slowakischen Republik (nachstehend Ðbetroffene
Länder� genannt) gedumpt sind und dadurch eine bedeutende
Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft verursa-
chen.

1. Antrag

Der Antrag wurde am 17. April 2001 vom ÐDefence Committee
of EU Steel Buttwelding Fittings Industry� (nachstehend ÐAn-
tragsteller� genannt) im Namen von Herstellern gestellt, auf die
mit mehr als 70 % ein erheblicher Teil der gesamten Gemein-
schaftsproduktion bestimmter Rohrformstücke, Rohrverschluss-
stücke und Rohrverbindungsstücke aus Eisen oder Stahl entfällt.

2. Ware

Bei der angeblich gedumpten Ware handelt es sich um be-
stimmte Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrver-
bindungsstücke (mit Ausnahme von gegossenen Rohrstücken,
Flanschen und Rohrstücken mit Gewinde) aus Eisen oder Stahl
(ausgenommen aus nicht rostendem Stahl) mit einem größten
äußeren Durchmesser von 609,6 mm oder weniger zum
Stumpfschweißen und zu anderen Zwecken mit Ursprung in
der Tschechischen Republik, Malaysia, Russland, der Republik
Korea und der Slowakischen Republik (nachstehend Ðbetroffene
Ware� genannt), die derzeit den KN-Codes ex 7307 93 11
(Taric-Code 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (Taric-Code
7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (Taric-Code 7307 99 30 91)
und ex 7307 99 90 (Taric-Code 7307 99 90 91) zugewiesen
werden. Diese KN-Codes werden nur informationshalber ange-
geben.

3. Dumpingbehauptung

Die Dumpingbehauptung im Falle der Tschechischen Republik
und der Slowakischen Republik stützt sich auf einen Vergleich
des anhand der Inlandspreise ermittelten Normalwertes mit den
Preisen der betroffenen Ware bei Ausfuhr in die Gemeinschaft.
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Die Dumpingbehauptung im Falle der Republik Korea stützt
sich auf einen Vergleich des anhand der Inlandspreise ermittel-
ten Normalwertes bzw. des rechnerisch ermittelten Normalwer-
tes mit den Preisen der betroffenen Ware bei Ausfuhr in die
Gemeinschaft.

Die Dumpingbehauptung im Falle Malaysias stützt sich auf
einen Vergleich des rechnerisch ermittelten Normalwertes mit
dem Preis der betroffenen Ware bei Ausfuhr in die Gemein-
schaft.

Da der Normalwert für Russland gemäß Artikel 2 Absatz 7 der
Grundverordnung zu ermitteln ist, schlug der Antragsteller vor,
den Normalwert anhand des Preises in einem Drittland mit
Marktwirtschaft (siehe Nummer 5.1 Buchstabe c)) zu bestim-
men. Die Dumpingbehauptung stützt sich auf einen Vergleich
des so ermittelten Normalwertes mit den Preisen der betroffe-
nen Ware beim Verkauf zur Ausfuhr in die Gemeinschaft.

Aus diesem Vergleich ergeben sich bei allen betroffenen Aus-
fuhrländern erhebliche Dumpingspannen.

4. Schadensbehauptung

Der Antragsteller hat Beweise dafür vorgelegt, dass die Gesamt-
einfuhren der betroffenen Ware aus der Tschechischen Repu-
blik, Malaysia, Russland, der Republik Korea und der Slowaki-
schen Republik in absoluten Zahlen und gemessen am Markt-
anteil gestiegen sind.

Die Einfuhrmengen und -preise der betroffenen Ware hätten
sich unter anderem negativ auf den Marktanteil, die Verkaufs-
mengen und die Preise des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft
ausgewirkt und dadurch die Gesamtleistung und die finanzielle
Lage des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft sowie die Be-
schäftigungssituation in diesem Wirtschaftszweig sehr nachtei-
lig beeinflusst.

5. Verfahren

Die Kommission kam nach Konsultationen im Beratenden Aus-
schuss zu dem Schluss, dass der Antrag vom Wirtschaftszweig
der Gemeinschaft bzw. in dessen Namen gestellt wurde und
dass genügend Beweise vorliegen, um die Einleitung eines Ver-
fahrens zu rechtfertigen, und leitet hiermit eine Untersuchung
gemäß Artikel 5 der Grundverordnung ein.

5.1. Verfahren zur Ermittlung von Dumping und Schädigung

Bei der Untersuchung wird geprüft, ob die betroffene Ware mit
Ursprung in der Tschechischen Republik, Malaysia, Russland,
der Republik Korea und der Slowakischen Republik gedumpt
ist und ob durch dieses Dumping eine Schädigung verursacht
worden ist.

a) Fragebogen

Die Kommission wird dem Wirtschaftszweig der Gemein-
schaft und den Herstellerverbänden in der Gemeinschaft,

den Ausführern/Herstellern in der Tschechischen Republik,
Malaysia, Russland, der Republik Korea und der Slowaki-
schen Republik, den Verbänden von Ausführern/Herstellern,
den Einführern und den Verbänden von Einführern, die im
Antrag genannt sind, sowie den Behörden der betroffenen
Ausfuhrländer Fragebogen zusenden, um die für ihre Unter-
suchung als notwendig erachteten Informationen einzuho-
len.

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, umgehend,
spätestens jedoch innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe
a) Ziffer i) gesetzten Frist, bei der Kommission per Fax nach-
zufragen, ob sie im Antrag genannt sind, und gegebenenfalls
einen Fragebogen anzufordern, da für sie ebenfalls die unter
Nummer 6 Buchstabe a) Ziffer ii) gesetzte Frist gilt.

b) Einholung von Informationen und Anhörungen

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, unter Vor-
lage sachdienlicher Beweise ihren Standpunkt darzulegen
und gegebenenfalls auch andere Informationen als die Ant-
worten auf den Fragebogen zu übermitteln. Diese Angaben
müssen zusammen mit den entsprechenden Nachweisen in-
nerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe a) Ziffer ii) gesetz-
ten Frist bei der Kommission eingehen.

Die Kommission kann die interessierten Parteien außerdem
hören, sofern die Parteien dies beantragen und nachweisen,
dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen. Ent-
sprechende Anträge sind innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe a) Ziffer iii) gesetzten Frist zu stellen.

c) Wahl des Marktwirtschaftslandes

Es wird beabsichtigt, gemäß Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a)
der Grundverordnung die Tschechische Republik oder die
Slowakische Republik als angemessenes Drittland mit Markt-
wirtschaft zur Ermittlung des Normalwertes für Russland
heranzuziehen. Die von der Untersuchung betroffenen Par-
teien werden aufgefordert, innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe b) genannten besonderen Frist zur Angemessen-
heit dieser Wahl Stellung zu nehmen.

d) Marktwirtschaftsstatus

Für diejenigen Ausführer/Hersteller in Russland, die unter
Vorlage ausreichender Beweise geltend machen, dass sie un-
ter marktwirtschaftlichen Bedingungen tätig sind, d. h. die
Kriterien des Artikels 2 Absatz 7 Buchstabe c) der Grund-
verordnung erfüllen, wird der Normalwert gemäß Artikel 2
Absatz 7 Buchstabe b) der Grundverordnung ermittelt. Die
entsprechenden Anträge der Ausführer/Hersteller müssen in-
nerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe c) gesetzten Frist
gestellt werden und ordnungsgemäß begründet sein. Die
Kommission sendet allen Ausführern/Herstellern in Russ-
land, die die Berechnung einer individuellen Dumping-
spanne beantragen, sowie den russischen Behörden Antrags-
formulare zu.
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5.2. Verfahren zur Prüfung des Interesses der Gemeinschaft

Sollte das Vorliegen von Dumping und einer dadurch ver-
ursachten Schädigung festgestellt werden, ist gemäß Artikel
21 der Grundverordnung zu prüfen, ob die Einführung von
Antidumpingmaßnahmen dem Interesse der Gemeinschaft
nicht zuwiderläuft. Zu diesem Zweck können sich der Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft, die Einführer und ihre reprä-
sentativen Verbände, repräsentative Verwender und repräsenta-
tive Verbraucherorganisationen, die nachweisen können, dass
ein objektiver Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit und
der betroffenen Ware besteht, innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe a) Ziffer ii) und iii) gesetzten allgemeinen Fristen
melden, der Kommission Informationen übermitteln und eine
Anhörung beantragen. Gemäß Artikel 21 der Grundverord-
nung übermittelte Informationen werden nur berücksichtigt,
wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung durch Beweise
belegt sind.

6. Fristen

a) Allgemeine Fristen

i) Anforderung eines Fragebogens durch die Parteien

Alle interessierten Parteien sollten umgehend, spätestens
jedoch binnen 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften, einen Fragebogen anfordern.

ii) Kontaktaufnahme und Übermittlung der Antworten auf
die Fragebogen und sonstiger Informationen durch die
Parteien

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen die interes-
sierten Parteien binnen 40 Tagen nach Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften mit der Kommission Kontakt aufnehmen,
ihren Standpunkt darlegen und ihre Antworten auf den
Fragebogen und sonstige Informationen übermitteln,
wenn diese Angaben bei der Untersuchung berücksich-
tigt werden sollen.

iii) Anhörungen

Innerhalb der vorgenannten Frist von 40 Tagen können
die interessierten Parteien auch einen Antrag auf Anhö-
rung durch die Kommission stellen.

b) Besondere Frist für die Wahl des Marktwirtschaftslandes

Die von der Untersuchung betroffenen Parteien möchten
möglicherweise dazu Stellung nehmen, ob die beabsichtigte
Wahl der Tschechischen Republik oder der Slowakischen
Republik als Drittland mit Marktwirtschaft zur Ermittlung
des Normalwertes für Russland angemessen ist (siehe Num-
mer 5.1 Buchstabe c)). Solche Stellungnahmen müssen bin-
nen 10 Tagen nach der Veröffentlichung dieser Bekannt-

machung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bei
der Kommission eingehen.

c) Besondere Frist für die Anträge auf Zuerkennung des Marktwirt-
schaftsstatus

Die unter Nummer 5.1 Buchstabe d) genannten ordnungs-
gemäß begründeten Anträge auf Zuerkennung des Markt-
wirtschaftsstatus müssen innerhalb von 21 Tagen nach Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften bei der Kommission eingehen.

7. Schriftliche Stellungnahmen, Antworten auf die Fra-
gebogen und Schriftwechsel

Alle Stellungnahmen und Anträge der interessierten Parteien
sind schriftlich (nicht in elektronischer Form, sofern nichts
anderes bestimmt ist) unter Angabe des Namens, der Post-
anschrift, der E-Mail-Anschrift, der Telefon-, der Fax- und/oder
der Telexnummer der interessierten Partei einzureichen.

Anschrift der Kommission

Europäische Kommission
Generaldirektion Handel
Direktionen B und C
TERV � 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brüssel
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

8. Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit

Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu den erfor-
derlichen Informationen oder erteilt sie sie nicht innerhalb der
gesetzten Fristen oder behindert sie erheblich die Unter-
suchung, so können gemäß Artikel 18 der Grundverordnung
vorläufige oder endgültige positive oder negative Feststellungen
auf der Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen
werden.

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder
irreführende Informationen vorgelegt hat, so werden diese In-
formationen nicht berücksichtigt, und die verfügbaren Informa-
tionen können zugrunde gelegt werden.

9. Zeitplan für die Untersuchung

Gemäß Artikel 6 Absatz 9 der Grundverordnung ist die Unter-
suchung binnen 15 Monaten nach der Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
abzuschließen. Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Grundverord-
nung sind etwaige vorläufige Maßnahmen binnen neun Mona-
ten nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften einzuführen.
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